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Vergabepraxis

Total- oder Generalunternehmer versus 
Einzel- und Teil-Generalunternehmer
Die Lobbyisten des Total- und Generalunternehmerwesens behaupten, eine Total- oder Generalunternehmer-
vergabe bringe „Termin- und Kostensicherheit“ und ein „geringeres Risiko für Auftraggeber“. 
Sie verschweigen aber die Vorteile der Einzelvergabe für Bauherren, Baukultur und Gesellschaft.

—
Die Argumente für gut nutzbare, dauerhafte 
und formschöne Bauwerke und Orte wurden 
einst im wettbewerblichen Diskurs ausver-
handelt. Anschließend wurde der beste Ent-
wurf bis ins kleinste Detail geplant und die 
Bauleistungen nach Einzelgewerken (Hand-
werksleistungen) ausgeschrieben. Die Ver-
gabe der Bauleistungen erfolgte an Werkun-
ternehmer (Baufirmen), deren Angebote das 
beste Preis-Leistungs-Verhältnis beschrie-
ben. 

Diese Vergabepraxis empfehlen wir Zi-
viltechnikerinnen und Ziviltechniker auch 
heute – in Einklang mit den Vorschlägen des 
Rechnungshofs, der Auftraggebern von öf-
fentlichen Bauprojekten unter anderem eine 
fachübergreifende gesamtheitliche Planung 
vor der Ausschreibung der Bauausführungs-
leistungen und eine hohe Qualität der Leis-
tungsbeschreibungen, die auf Basis von 
Standard-Leistungsbeschreibungen erfol-
gen muss und die Umstände der Leistungs-
erbringung vollständig umfassen soll, emp-
fiehlt1.

Planungshoheit der Bauherren und Pla-
nungssicherheit vor der Vergabe sind das so-
lide Fundament der Bautermin- und Bau-
kostensicherheit.2 Wenn Bauherren bzw. 
Architekten und Ingenieure mit präzisen 
Ausführungs- und Detailplänen, Berech-
nungen (Statik, Bauphysik) und techni-
schen Spezifikationen, detaillierten Bauzeit- 
und Schnittstellenplänen und konstruktiven 
Leistungsbeschreibungen alle auszuführen-
den Bauleistungen in Leistungspositionen 
mit Vordersätzen (Positionsmengen) vor-
geben, müssen die Bieter beim Kalkulieren 
der Einheits- und Pauschalpreise nicht zu-

vor selbst konstruieren. Die Vorteile dieser 
Vorgangsweise für Bauherren sind, wie auch 
empirische Daten aus Vergabeverfahren be-
stätigen, 
• eine höhere Anzahl von Angeboten, weil 
sich der Bieterkreis um die klein- und mit-
telständischen Unternehmen erweitert,
• geringere Angebotsschwankungen,
• die Ermöglichung eines früheren Baube-
ginns,
• eine höhere Qualität der Bauausführung,
• um 15 % bis 25 % niedrigere Errichtungs-
kosten (in Abhängigkeit vom Planungsstand 
bei der Ausschreibung der Leistungen), weil 
Bieter in ihrem Angebot keine Unwägbar-
keiten infolge unvollständiger Planung hin-
zurechnen müssen und damit der Risikozu-
schlag für die Planungsunschärfe, den jeder 
ordentliche Kaufmann kalkulieren muss, 
entfällt,
• weniger Nachtragsforderungen (Claims) 
der Werkunternehmer, weil das Claim-Po-
tenzial der Auftragnehmer durch die konst-
ruktiv beschriebenen Leistungen stark ein-
geschränkt wird.

Die umfassende Bauplanung vor der Verga-
be lohnt sich auch für das Baugewerbe und 
die Bauindustrie: Bei Ausschreibungen auf 
der Grundlage konstruktiver Leistungsbe-
schreibungen und baureifer Ausführungs-
pläne sind Vergaberechtseinsprüche seltener, 
ihre wirtschaftlich negativen Auswirkungen 
geringer und die Abwehr von Einsprüchen 
ist einfacher. Und die Gesellschaft profi-
tiert von der höheren baukulturellen Qua-
lität und natürlich ebenfalls von den gerin-
geren Kosten.

Unter bestimmten Voraussetzungen hat aber 
auch die Vergabe von Leistungen an Teil-Ge-
neralunternehmer oder Generalunterneh-
mer ihre Berechtigung, nämlich wenn 
• die Ausführungs- und Detailplanung al-
ler Gewerke vor der Ausschreibung vollstän-
dig vorhanden ist,
• die Vergabestrategie die Beauftragung 
von Einzel- und Teil-Generalunternehmer-
Gewerken (z. B. Kälte-, Klima- und Lüf-
tungsanlagen samt Steuerung) ermöglicht,
• die Zuschlagsmodi und -kriterien so ge-
staltet sind, dass im Sinne des technisch und 
wirtschaftlich günstigsten Gesamtergebnis-
ses sowohl Einzel- als auch Teil-Generalun-
ternehmer als auch Generalunternehmer an-
bieten können.

Die Vergabe der Gesamtleistung „Planen 
und Bauen“ oder „Planen, Bauen und Be-
treiben“ an Totalunternehmer führt hinge-
gen zu höheren Projektkosten und zur Teil-
entmündigung der Bauherren. Bauaufgaben 
als „Susi-Sorglos-Gesamtpaket“ einem To-
talunternehmer anzuvertrauen, kostet den 
Steuerzahlern viel Geld. Warum sollten To-
talunternehmer volkswirtschaftlich nachhal-
tige dauerhafte Bauwerke planen, wenn die 
Feinplanung durch den Totalunternehmer 
erst nach der Beauftragung – ohne störende 
Mitbewerber – erfolgen kann? Jeder mit den 
Grundrechnungsarten vertraute Unterneh-
mer wäre dumm, würde er zum eigenen be-
triebswirtschaftlichen Nachteil planen.

Gerade heute, in einer Phase, in der die 
Bautätigkeit bei gleichzeitig hohem Bedarf 
an leistbaren Wohnungen stagniert, die Sa-
nierung der Bauwerke und der technischen 

Infrastruktur ansteht und es dringend erfor-
derlich ist, versiegelte Flächen rückzubauen 
und die Umwelt zu renaturieren, sind Verga-
beverfahren ohne umfassende Planung, mit 
funktionalen Leistungsbeschreibungen und 
aufgeblähten Vertragswerken, die das rasche 
und kostengünstige Bauen behindern, kon-
traproduktiv.

Fazit: Das exakte Entwerfen und das 
Durchdeklinieren von alternativen Lö-
sungsansätzen, das Konstruieren bis ins 
kleinste Detail, konstruktive Leistungs-
beschreibungen, Marktöffnung und nicht 
Marktbeschränkung auf General- oder gar 
Totalunternehmer sind die Mittel der Wahl, 
um kosten- und ressourcenschonend, nach-
haltig und wertbeständig sowie klimatisch 
und baukulturell verortet zu bauen. Und mit 
den 15 % bis 25 % durch die Trennung der 
Planung von der Bauwerkserrichtung einge-
sparten Baukosten könnten viele Wohnun-
gen, Infrastruktur- und Umweltschutzbau-
ten finanziert werden. 
—
Heinz Priebernig
—
—
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Mediengespräch 
zum Thema 
Ernst-Happel-
Stadion 
—
Streit um mobiles Dach für Wiener Happel-
Stadion“, schreibt der „Standard“, „Dach für 
Happel-Stadion: Nachhaltigkeit kein Krite-
rium für Vergabe?“, fragt die „Presse“, „Kri-
tik an Sanierungsplänen für Happel-Oval 
brandet auf“, vermeldet „Laola1“ – das sind 
nur einige der Headlines, die in Reaktion auf 
unser Mediengespräch am 2. April verfasst 
wurden, in dem die zt: Kammer ihre Kritik 
an der Totalunternehmerausschreibung für 
das Dach des Ernst-Happel-Stadions noch 
einmal ausführlich erläutert hat. Wir freuen 
uns, dass so viele Journalistinnen und Jour-
nalisten unserer Einladung gefolgt sind, und 
über die starke Berichterstattung über unse-
re Veranstaltung!
—
Eva-Maria Rauber-Cattarozzi 
—
—
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